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Gesetz 
vom 8. November 2013 

zum Abkommen zwischen Liechtenstein und 
Österreich über die Zusammenarbeit im 

Bereich der Steuern 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich 
Meine Zustimmung:1 

I. Allgemeine Bestimmungen 

Art. 1 

Gegenstand 

Dieses Gesetz regelt die Umsetzung des Abkommens vom 29. Januar 
2013 zwischen dem Fürstentum Liechtenstein und der Republik Öster-
reich über die Zusammenarbeit im Bereich der Steuern (Abkommen), 
insbesondere: 
a) die steuerliche Regularisierung von Vermögenswerten; 
b) die Erhebung einer abgeltenden Steuer auf Kapitaleinkünfte und die 

Meldung dieser Kapitaleinkünfte; 
c) die Erhebung einer abgeltenden Steuer auf Zuwendungen an und von 

intransparenten Vermögensstrukturen sowie die Meldungen dieser 
Zuwendungen; 

 
1 Bericht und Antrag der Regierung Nr. 62/2013 
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d) die Strafen für Widerhandlungen gegen das Abkommen und dieses 
Gesetz; 

e) die Verfahren. 

Art. 2 

Begriffe und Bezeichnungen 

1) Im Sinne dieses Gesetzes gelten als: 
a) "Kapitaleinkünfte": Erträge und Kapitalgewinne aus beweglichem 

Kapitalvermögen, die nach Massgabe des Abkommens der Steuer un-
terliegen; 

b) "Einmalzahlung": eine der beiden Wahlmöglichkeiten zur steuerlichen 
Regularisierung einer bestehenden Geschäftsbeziehung zu einer Zahl-
stelle, bestehend in der Entrichtung eines einmaligen pauschalen 
Steuerbetrags; 

c) "Vertragspartei": eine Person, die in Bezug auf die unter das Ab-
kommen fallenden Vermögenswerte, an denen eine betroffene Person 
nutzungsberechtigt ist, Inhaberin eines Kontos oder Depots bei einer 
Zahlstelle ist; 

d) "Zahlstelle": eine Bank-Zahlstelle und Organ-Zahlstelle; 
e) "Bank-Zahlstelle": eine liechtensteinische Zahlstelle nach Art. 2 Abs. 1 

Bst. e Ziff. i des Abkommens; 
f) "Organ-Zahlstelle": eine liechtensteinische Zahlstelle nach Art. 2 

Abs. 1 Bst. e Ziff. ii des Abkommens; 
g) "verantwortliche Zahlstelle": eine Zahlstelle, welche im Aussenver-

hältnis die ordnungsgemässe Durchführung des Abkommens zu ge-
währleisten hat; 

h) "Delegation": die Übertragung der technischen Abwicklung der Zahl-
stellenfunktion von der verantwortlichen Zahlstelle an eine andere 
Zahlstelle auf zivilrechtlicher Basis; 

i) "Steuerjahr": das Kalenderjahr. 

2) Die in diesem Gesetz verwendeten Begriffe sind im Sinne des Ab-
kommens zu verstehen. Dies betrifft insbesondere die folgenden Begriffe: 
a) betroffene Person; 
b) Stichtag; 
c) zuständige österreichische Behörde; 
d) Vermögenswerte; 
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e) Konto oder Depot; 
f) Vermögensstruktur; 
g) intransparente Vermögensstruktur; 
h) Zuwendung. 

3) Soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, ist die Steuerverwal-
tung die nach dem Abkommen zuständige liechtensteinische Behörde. 

4) Unter den in diesem Gesetz verwendeten Personen- und Funkti-
onsbezeichnungen sind Angehörige des männlichen und weiblichen 
Geschlechts zu verstehen. 

Art. 3 

An- und Abmeldung als Zahlstelle 

1) Wer zur Zahlstelle nach Massgabe des Abkommens wird und 
Vermögenswerte einer betroffenen Person hält oder verwaltet, hat sich 
unaufgefordert bei der Steuerverwaltung anzumelden. Die Anmeldung 
hat spätestens bis 30 Tage vor dem Stichtag 3, d.h. bis 30. April 2014, zu 
erfolgen. 

2) In der Anmeldung hat die Zahlstelle anzugeben: 
a) bei einer Bank-Zahlstelle: 

1. ihren Namen (ihre Firma) und ihren Sitz oder Wohnsitz; 
2. sofern es sich um eine juristische Person oder um eine Gesell-

schaft ohne Persönlichkeit mit statutarischem Sitz im Ausland 
oder um ein Einzelunternehmen mit Wohnsitz im Ausland handelt, 
den Namen (die Firma), den Ort der Hauptniederlassung und die 
Adresse der inländischen Leitung; 

3. das Datum der Aufnahme der Geschäftsbeziehung; 
b) bei einer Organ-Zahlstelle: 

1. die Angaben nach Bst. a; 
2. den Namen der verwalteten Vermögenstruktur; 
3. die Angabe, ob die verwaltete Vermögensstruktur transparent 

oder intransparent ist; 
4. die Organfunktion bei der verwalteten Vermögensstruktur; 
5. die Art der Berufsausübungsbewilligung. 
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3) Endet die Zahlstelleneigenschaft, so hat sich die Zahlstelle bei der 
Steuerverwaltung abzumelden. 

II. Steuerliche Regularisierung der Vermögenswerte 

Art. 4 

Nutzungsberechtigung an einer transparenten Vermögensstruktur 

1) Für die Zwecke des Teils 2 des Abkommens gelten in Liechtenstein 
verwaltete Vermögensstrukturen aufgrund von Art. 2 Abs. 2 Bst. a des 
Abkommens stets als steuerlich transparent. Abs. 2 bis 4 regeln, wann für 
die Zwecke des Teils 2 des Abkommens eine in Österreich ansässige 
natürliche Person als nutzungsberechtigte Person an Vermögenswerten 
im Sinne des Abkommens gilt. 

2) Nutzungsberechtigte Person ist der Errichter, wenn er sich ein 
Widerrufsrecht vorbehalten hat. 

3) Liegt keine Nutzungsberechtigung im Sinne von Abs. 2 vor, sind 
nutzungsberechtigt solche Personen (einschliesslich des Errichters), die 
einen voraussetzungslosen und aktuellen Anspruch auf Ausschüttung 
von Kapital und/oder Ertrag dieser Vermögensstruktur besitzen. Von 
einem Anspruch ist auszugehen, wenn: 
a) er sich aus der Satzung der Vermögensstruktur (Statuten, Beistatuten, 

Reglemente und dergleichen) ergibt; 
b) die Person über das Vermögen der Vermögensstruktur im eigenen 

Interesse verfügen kann. Dies ist anzunehmen, wenn die Person im 
Begünstigtenkreis ist und: 
1. Mitglied im Verwaltungsorgan der Vermögensstruktur mit Ein-

zelzeichnungsrecht ist; 
2. Mitglied im Verwaltungsorgan einer Sitzgesellschaft mit Einzel-

zeichnungsrecht ist, an der die Vermögensstruktur eine qualifi-
zierte Beteiligung hält; oder 

3. ein Einzelzeichnungsrecht über Konto und Depot der Vermö-
gensstruktur bzw. der Sitzgesellschaft nach Ziff. 2 besitzt; oder 
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c) die Person aufgrund eines satzungsmässigen oder vertraglichen Wei-
sungsrechtes (schriftlich, mündlich oder konkludent) gegenüber der 
Vermögensstruktur oder ihrem Verwaltungsorgan die Ausschüttung 
von Ertrag und/oder Kapital dieser Vermögensstruktur unmittelbar 
oder mittelbar (d.h. nach vorheriger Satzungsänderung) an sich per-
sönlich herbeiführen kann. 

4) Liegt keine Nutzungsberechtigung im Sinne von Abs. 2 und 3 vor, 
gilt diejenige Person als nutzungsberechtigt, die von der verantwortlichen 
Organ-Zahlstelle nach Massgabe der liechtensteinischen Sorgfaltspflicht-
gesetzgebung und unter Berücksichtigung sämtlicher bekannter Umstände 
als nutzungsberechtigte Person von Vermögenswerten festgestellt wird. 

5) Bezieht sich die Nutzungsberechtigung einer betroffenen Person 
nur auf das Kapital der Vermögensstruktur oder auf einen Teil des Kapi-
tals der Vermögensstruktur, so ist die Einmalzahlung nur auf den Teil 
des Kapitals der Vermögensstruktur abzuführen, der der betroffenen 
Person zuzurechnen ist. 

6) Bezieht sich die Nutzungsberechtigung einer betroffenen Person 
nur auf den Ertrag der Vermögensstruktur oder einen Teil des Ertrags 
der Vermögensstruktur oder eine wiederkehrende Leistung, so ist der 
relevante Ertrag zu kapitalisieren und auf den so ermittelten Betrag die 
Einmalzahlung zu leisten. 

7) Soweit Kapital und Ertrag der Vermögensstruktur unwiderruflich 
gemeinnützig zu verwenden sind, liegt keine Nutzungsberechtigung vor. 

Art. 5 

Einmalzahlungen 

1) Die Zahlstellen erheben die Einmalzahlung nach Massgabe des 
Abkommens. 

2) Für eine betroffene Person, die zwischen Stichtag 2, d.h. 31. De-
zember 2011, und Stichtag 3, d.h. 31. Mai 2014, in eine Kundenbeziehung 
zu einer Bank-Zahlstelle getreten ist und diese zur Einmalzahlung ange-
wiesen hat, erhebt diese nach Massgabe des Abkommens die Einmalzah-
lung frühestens am Stichtag 4, d.h. 30. Juni 2014, jedoch spätestens zwölf 
Monate nach dem Stichtag 3, d.h. 31. Mai 2015. Liefert die ehemalige 
Bank-Zahlstelle die nötigen Informationen nicht innerhalb von zwölf 
Monaten nach dem Stichtag 3, d.h. 31. Mai 2015, und hat die betroffene 
Person oder die Vertragspartei gegen die ehemalige Bank-Zahlstelle keine 
Zivilklage erhoben, so behandelt die neue Bank-Zahlstelle die betroffene 
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Person gleich wie eine Person, die ihren Verpflichtungen nicht nachge-
kommen ist. 

3) Für eine Vermögensstruktur, die zwischen Stichtag 2, d.h. 31. De-
zember 2011, und Stichtag 3, d.h. 31. Mai 2014, die Organ-Zahlstelle 
wechselt und für die eine Ermächtigung zur Einmalzahlung vorliegt, 
erhebt die neue Organ-Zahlstelle nach Massgabe des Abkommens die 
Einmalzahlung frühestens am Stichtag 4, d.h. 30. Juni 2014, jedoch spä-
testens zwölf Monate nach dem Stichtag 3, d.h. 31. Mai 2015. Die ehema-
lige Zahlstelle hat die nötigen Informationen innerhalb von zwölf Mona-
ten nach dem Stichtag 3, d.h. 31. Mai 2015, an die neue Zahlstelle zu 
liefern. Liefert die ehemalige Organ-Zahlstelle die nötigen Informationen 
nicht innerhalb von zwölf Monaten nach dem Stichtag 3, d.h. 31. Mai 2015, 
und hat die betroffene Person gegen die ehemalige Organ-Zahlstelle keine 
Zivilklage erhoben, hat die neue Organ-Zahlstelle Identität und Wohn-
sitz der betroffenen Person zu melden. Das Verfahren nach Art. 10 des 
Abkommens findet sinngemäss Anwendung. Eine schriftliche Ermächti-
gung durch die betroffene Person ist in diesem Fall nicht erforderlich. 

4) Verfügt eine betroffene Person über mehrere Vertragsbeziehungen 
zu einer oder mehreren Zahlstellen, so ist eine Konsolidierung der zu 
regularisierenden Vermögenswerte grundsätzlich möglich. 

5) Die betroffene Person oder die Vertragspartei kann innerhalb von 
30 Tagen ab Zustellung gegenüber der Zahlstelle schriftlich erklären, dass 
sie mit deren Bescheinigung der Einmalzahlung nicht einverstanden ist. 
Die Zahlstelle bemüht sich mit der betroffenen Person oder der Ver-
tragspartei um eine einvernehmliche Lösung in Übereinstimmung mit 
dem Abkommen. Innerhalb von 60 Tagen ab Zustellung dieser schriftli-
chen Erklärung erstellt die Zahlstelle eine neue Bescheinigung oder bes-
tätigt die Gültigkeit der ersten Bescheinigung. 

6) Eine Bescheinigung gilt als genehmigt, sofern die betroffene Person 
oder die Vertragspartei nicht innerhalb von 30 Tagen ab Zustellung der 
neuen Bescheinigung oder der Bestätigung der Gültigkeit der ersten 
Bescheinigung bei der Steuerverwaltung schriftlich den Erlass einer Ver-
fügung beantragt. Diese unterliegt der Beschwerde nach Art. 117 und 118 
des Steuergesetzes (SteG). 

7) Die Organ-Zahlstelle kann entscheiden, von welcher Kontover-
bindung, an deren Vermögenswerten die identische betroffene Person 
über die entsprechende Vermögensstruktur nutzungsberechtigt ist, die 
Abführung der Einmalzahlung erfolgt. Sie kann bei fehlenden flüssigen 
Mitteln durch Verkauf von Vermögenswerten die notwendige Liquidität 
herstellen. Die entsprechenden, zu verkaufenden Vermögenswerte wählt 
die Organ-Zahlstelle aus. 
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8) Können durch die Massnahme nach Abs. 7 oder durch eine nach-
trägliche Einzahlung der betroffenen Person keine ausreichenden flüssigen 
Mittel zur Leistung der Einmalzahlung zur Verfügung gestellt werden, 
hat die Organ-Zahlstelle eine Meldung ohne Ermächtigung durchzuführen. 

9) Sind zur Erhebung der Einmalzahlung Informationen von natürli-
chen oder juristischen Personen notwendig und liefern diese Personen 
die nötigen Informationen nicht innerhalb von zwölf Monaten nach dem 
Stichtag 3, d.h. 31. Mai 2015, und hat die betroffene Person gegen diese 
natürlichen oder juristischen Personen keine Zivilklage erhoben, hat die 
Organ-Zahlstelle Identität und Wohnsitz der betroffenen Person zu 
melden. Das Verfahren nach Art. 10 des Abkommens findet sinngemäss 
Anwendung. Eine schriftliche Ermächtigung durch die betroffene Person 
ist in diesem Fall nicht erforderlich. 

Art. 6 

Überweisung an die Steuerverwaltung 

1) Die Zahlstellen überweisen die erhobenen Einmalzahlungen nach 
Genehmigung der Bescheinigung jeweils monatlich an die Steuerverwal-
tung, wobei die erste Zahlung einen Monat nach Stichtag 3, d. h. 30. Juni 
2014, erfolgt. 

2) Sie stellen der Steuerverwaltung spätestens 14 Monate nach dem 
Stichtag 3, d.h. 31. Juli 2015, die Schlussabrechnung zu. 

Art. 7 

Meldung 

1) Liegt eine ausdrückliche Ermächtigung durch die betroffene Per-
son oder die Vertragspartei vor, so übermittelt die Zahlstelle der Steuer-
verwaltung die im Abkommen festgehaltenen Informationen monatlich. 
Die erste Übermittlung erfolgt einen Monat nach Stichtag 3, d.h. 30. Juni 
2014. Die letzte Übermittlung erfolgt sechs Monate nach Stichtag 3, d.h. 
30. November 2014. 

2) Spätere Meldungen übermittelt die Zahlstelle unverzüglich an die 
Steuerverwaltung. 

3) Die Meldung erfolgt ohne Ermächtigung bei Vorliegen der Vor-
aussetzungen nach Art. 12 Abs. 3 des Abkommens. 
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4) Für eine betroffene Person, die zwischen Stichtag 2, d.h. 31. De-
zember 2011, und Stichtag 3, d.h. 30. Mai 2014, in eine Kundenbeziehung 
zu einer Bank-Zahlstelle getreten ist und diese zur Meldung ermächtigt 
hat, übermittelt die Bank-Zahlstelle die Informationen nach Massgabe 
des Abkommens frühestens am Stichtag 4, d.h. 30. Juni 2014, jedoch 
spätestens zwölf Monate nach dem Stichtag 3, d.h. 31. Mai 2015. Liefert 
die ehemalige Bank-Zahlstelle die nötigen Informationen nicht innerhalb 
von zwölf Monaten nach dem Stichtag 3, d.h. 31. Mai 2015, und hat die 
betroffene Person oder die Vertragspartei gegen die ehemalige Bank-
Zahlstelle keine Zivilklage erhoben, so behandelt die neue Bank-Zahl-
stelle die betroffene Person gleich wie eine Person, die ihren Verpflich-
tungen nicht nachgekommen ist. 

5) Für eine Vermögensstruktur, die zwischen Stichtag 2, d.h. 31. De-
zember 2011, und Stichtag 3, d.h. 31. Mai 2014, die Organ-Zahlstelle 
wechselt und für die eine Ermächtigung zur Meldung vorliegt, übermit-
telt die neue Organ-Zahlstelle nach Massgabe des Abkommens die Mel-
dung frühestens am Stichtag 4, d.h. 30. Juni 2014, jedoch spätestens zwölf 
Monate nach dem Stichtag 3, d.h. 31. Mai 2015. Die ehemalige Zahlstelle 
hat die nötigen Informationen innerhalb von zwölf Monaten nach dem 
Stichtag 3, d.h. 31. Mai 2015, an die neue Zahlstelle zu liefern. Liefert die 
ehemalige Organ-Zahlstelle die nötigen Informationen nicht innerhalb 
von zwölf Monaten nach dem Stichtag 3, d.h. 31. Mai 2015, und hat die 
betroffene Person gegen die ehemalige Organ-Zahlstelle keine Zivilklage 
erhoben, hat die neue Organ-Zahlstelle Identität und Wohnsitz der be-
troffenen Person zu melden. Das Verfahren nach Art. 10 des Abkommens 
findet sinngemäss Anwendung. Eine schriftliche Ermächtigung durch die 
betroffene Person ist in diesem Fall nicht erforderlich. 

6) Sind zur Übermittlung der Informationen nach Massgabe des Ab-
kommens Informationen von natürlichen oder juristischen Personen 
notwendig und liefern diese Personen die nötigen Informationen nicht 
innerhalb von zwölf Monaten nach dem Stichtag 3, d.h. 31. Mai 2015, 
und hat die betroffene Person gegen diese natürlichen oder juristischen 
Personen keine Zivilklage erhoben, hat die Organ-Zahlstelle Identität 
und Wohnsitz der betroffenen Person zu melden. Das Verfahren nach 
Art. 10 des Abkommens findet sinngemäss Anwendung. Eine schriftliche 
Ermächtigung durch die betroffene Person ist in diesem Fall nicht erfor-
derlich. 
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Art. 8 

Überweisung und Übermittlung an die zuständige österreichische 
Behörde 

Die Steuerverwaltung hat der zuständigen österreichischen Behörde 
monatlich zu überweisen bzw. zu übermitteln: 
a) die erhaltenen Einmalzahlungen nach Abzug der Bezugsprovision, 

wobei die erste Zahlung zwei Monate nach Stichtag 3, d.h. 31. Juli 2014, 
erfolgt; 

b) die Meldungen, wobei die erste Meldung zwei Monate nach Stichtag 3, 
d.h. 31. Juli 2014, und die letzte Meldung sieben Monate nach Stich-
tag 3, d.h. 31. Dezember 2014, erfolgt. Spätere Meldungen erfolgen 
unverzüglich. 

Art. 9 

Verjährung 

1) Der Anspruch gegenüber der Zahlstelle auf Überweisung der Ein-
malzahlung oder auf Übermittlung der Meldung verjährt fünf Jahre nach 
Ablauf des Steuerjahres, in dem die Einmalzahlung zu überweisen oder 
die Meldung zu übermitteln war. 

2) Die Verjährung wird durch jede auf die Geltendmachung der Ein-
malzahlung oder der Meldung gerichtete Amtshandlung unterbrochen, 
die einer Zahlstelle zur Kenntnis gebracht wird. Mit der Unterbrechung 
beginnt die Verjährung von neuem. 

3) Die Verjährung tritt spätestens zehn Jahre nach Ablauf des Steuer-
jahres ein, in dem die Einmalzahlung zu überweisen oder die Meldung zu 
übermitteln war. 

Art. 10 

Nachträgliche Identifizierung einer betroffenen Person 

1) Wird eine betroffene Person nachträglich durch die verantwortli-
che Zahlstelle identifiziert, so muss diese Zahlstelle diese Person oder die 
Vertragspartei unverzüglich schriftlich benachrichtigen. 
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2) Die betroffene Person oder die Vertragspartei kann nach Massgabe 
des Abkommens innerhalb von drei Monaten ab Zustellung der Nach-
richt bei der Steuerverwaltung ein schriftliches Gesuch um steuerliche 
Regularisierung der Vermögenswerte der betroffenen Person stellen. 

3) Das Gesuch muss enthalten: 
a) die Angabe der nach dem Abkommen ausgewählten Möglichkeit für 

die steuerliche Regularisierung; 
b) Angaben zur Verfügbarkeit der für die Durchführung der steuerli-

chen Regularisierung notwendigen Informationen. 

Art. 11 

Mitwirkungspflichten der verantwortlichen Zahlstellen 

Hat die zuständige österreichische Behörde der Steuerverwaltung ein 
entsprechendes Ersuchen gestellt, so ist die verantwortliche Zahlstelle 
verpflichtet: 
a) bei der Prüfung der Echtheit der Bescheinigung nach Art. 5 Abs. 5 

mitzuwirken; 
b) der Steuerverwaltung weitere Angaben zur Identifizierung einer be-

troffenen Person zu liefern, die der zuständigen österreichischen Be-
hörde gemeldet wurde. 

III. Erhebung einer abgeltenden Steuer auf 
Kapitaleinkünfte oder Meldung dieser Kapitaleinkünfte 

Art. 12 

Steuererhebung 

1) Die Zahlstellen erheben eine abgeltende Steuer auf Kapitaleinkünfte 
nach Massgabe des Abkommens. 

2) Die betroffene Person oder die Vertragspartei kann innerhalb von 
30 Tagen ab Zustellung gegenüber der Zahlstelle schriftlich erklären, dass 
sie mit dem relevanten Beleg zur abgeltenden Steuer nicht einverstanden 
ist. Die Zahlstelle bemüht sich mit der betroffenen Person oder der Ver-
tragspartei um eine einvernehmliche Lösung in Übereinstimmung mit 
dem Abkommen. Innerhalb von 60 Tagen ab Zustellung dieser schriftli-
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chen Erklärung erstellt die Zahlstelle einen neuen Beleg oder bestätigt die 
Gültigkeit des ersten Belegs. 

3) Ein Beleg gilt als genehmigt, sofern die betroffene Person oder die 
Vertragspartei nicht innerhalb von 30 Tagen ab Zustellung des neuen 
Belegs oder der Bestätigung der Gültigkeit des ersten Belegs bei der Steu-
erverwaltung schriftlich den Erlass einer Verfügung beantragt. Diese 
unterliegt der Beschwerde nach Art. 117 und 118 SteG. 

4) Eine zu Unrecht erhobene Steuer kann durch die Zahlstelle inner-
halb von fünf Jahren berichtigt werden, sofern sichergestellt ist, dass für 
die entsprechenden Kapitaleinkünfte in Österreich weder eine Anrech-
nung noch eine Rückerstattung beansprucht worden ist oder noch bean-
sprucht wird. Die betroffene Person hat gegenüber der Zahlstelle den 
Nachweis zu erbringen, dass in Österreich weder eine Anrechnung noch 
eine Rückerstattung beansprucht worden ist oder wird. 

5) Die Organ-Zahlstelle kann entscheiden, von welcher Kontover-
bindung, an deren Vermögenswerten die identische betroffene Person 
über die entsprechende Vermögensstruktur nutzungsberechtigt ist, die 
Abführung der Zahlung erfolgt. Sie kann bei fehlenden flüssigen Mitteln 
durch Verkauf von Vermögenswerten die notwendige Liquidität herstellen. 
Die entsprechenden, zu verkaufenden Vermögenswerte wählt die Organ-
Zahlstelle aus. 

6) Können durch die Massnahme nach Abs. 5 oder durch eine nach-
trägliche Einzahlung der betroffenen Person keine ausreichenden flüssi-
gen Mittel zur Leistung der Zahlung zur Verfügung gestellt werden, hat 
die Organ-Zahlstelle eine Meldung ohne Ermächtigung durchzuführen. 

7) Sind zur Ermittlung der abgeltenden Steuer auf Kapitaleinkünfte 
nach Massgabe des Abkommens Informationen von natürlichen oder 
juristischen Personen notwendig und erfolgt keine fristgerechte Liefe-
rung dieser Informationen und hat die betroffene Person gegen diese 
natürlichen oder juristischen Personen keine Zivilklage erhoben, hat die 
Organ-Zahlstelle Identität und Wohnsitz der betroffenen Person zu 
melden. Das Verfahren nach Art. 21 in Verbindung mit Art. 29 des Ab-
kommens findet sinngemäss Anwendung. Eine schriftliche Ermächtigung 
durch die betroffene Person ist in diesem Fall nicht erforderlich. 



12 

Art. 13 

Überweisung an die Steuerverwaltung 

1) Die Zahlstellen überweisen die erhobene Steuer auf Kapitalein-
künfte innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf jedes Steuerjahres an 
die Steuerverwaltung. 

2) Sie geben bei der Überweisung an, wie die Beträge den verschiedenen 
Kategorien von Kapitaleinkünften nach dem Abkommen zuzuordnen 
sind. 

Art. 14 

Meldung 

1) Liegt eine ausdrückliche Ermächtigung durch die betroffene Per-
son oder die Vertragspartei vor, so übermittelt die Zahlstelle der Steuer-
verwaltung die im Abkommen festgehaltenen Informationen spätestens 
drei Monate nach Ablauf des Steuerjahres. 

2) Eine Ermächtigung zur Meldung von Kapitalerträgen kann wider-
rufen werden durch: 
a) die betroffene Person oder ihre Rechtsnachfolger; 
b) die Vertragspartei oder ihre Rechtsnachfolger. 

3) Zur einwandfreien Durchführung des Abkommens kann die Zahl-
stelle im Rahmen der Vertragsbeziehung mit dem Vertragspartner Rege-
lungen erlassen, welche Fristen für einen zulässigen Widerruf festlegen. 

4) Die Ermächtigung bleibt bis zum Eintreffen eines ausdrücklichen 
Widerrufs bei der Zahlstelle gültig. Der Widerruf ist nur gültig, wenn die 
widerrufende Person die anstelle der Meldung geschuldete Steuer gegen-
über der Zahlstelle sicherstellt. 

5) Die Zahlstelle kann eine bereits erfolgte Meldung spätestens bis 
zum Ablauf der Frist zur Übermittlung der Meldungen an die Steuer-
verwaltung (Abs. 1) widerrufen. Muss in diesem Fall eine Steuer erhoben 
werden, so hat die Zahlstelle diese unverzüglich an die Steuerverwaltung 
zu überweisen. 
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Art. 15 

Überweisung und Übermittlung an die zuständige österreichische 
Behörde 

Die Steuerverwaltung hat der zuständigen österreichischen Behörde 
zu überweisen bzw. zu übermitteln: 
a) die erhaltene Steuer nach Abzug der Bezugsprovision innerhalb von 

drei Monaten nach Ablauf des Steuerjahres; 
b) die Meldungen innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Steuer-

jahres. 

Art. 16 

Verjährung 

1) Der Anspruch gegenüber der Zahlstelle auf Überweisung der Steuer 
oder auf Übermittlung der Meldung verjährt fünf Jahre nach Ablauf des 
Steuerjahres, in dem die Steuer zu überweisen oder die Meldung zu 
übermitteln war. 

2) Die Verjährung wird durch jede auf die Geltendmachung der Steuer 
oder der Meldung gerichtete Amtshandlung unterbrochen, die einer 
Zahlstelle zur Kenntnis gebracht wird. Mit der Unterbrechung beginnt 
die Verjährung von neuem. 

3) Die Verjährung tritt spätestens zehn Jahre nach Ablauf des Steuer-
jahres ein, in dem die Steuer zu überweisen oder die Meldung zu über-
mitteln war. 

Art. 17 

Steuersatzänderungen 

1) Die Änderung der im Abkommen festgelegten Steuersätze ist der 
Regierung zur Kenntnisnahme zu unterbreiten. 

2) Die Steuerverwaltung veröffentlicht unverzüglich jede Steuersatz-
änderung und sorgt dafür, dass diese allen angemeldeten Zahlstellen zur 
Kenntnis gebracht wird. 
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IV. Erhebung von Steuern sowie Meldungen bei 
intransparenten Vermögensstrukturen 

Art. 18 

Intransparente Vermögensstruktur 

1) Die Organ-Zahlstelle hat gegenüber der Steuerverwaltung die von 
ihr verwalteten intransparenten Vermögensstrukturen, die von in Öster-
reich ansässigen Personen Zuwendungen erhalten haben bzw. an solche 
tätigen oder tätigen können, zu melden. Die Meldung hat zu erfolgen: 
a) bei den im Zeitpunkt der Anmeldung als Zahlstelle (Art. 3) bereits 

verwalteten Vermögensstrukturen im Zeitpunkt der Anmeldung; 
b) bei neu verwalteten Vermögensstrukturen drei Monate nach Über-

nahme ihrer Verwaltung; und 
c) bei Übergang einer transparenten in eine intransparente Vermögens-

struktur drei Monate nach dem Übergang. 

2) Im Rahmen der Meldung nach Abs. 1 hat die Organ-Zahlstelle ge-
genüber der Steuerverwaltung zu bestätigen, dass die intransparente 
Vermögensstruktur die Voraussetzungen nach Art. 2 Abs. 2 Bst. b des 
Abkommens erfüllt. 

Art. 19 

Steuererhebung 

1) Die Zahlstellen erheben eine Eingangssteuer oder eine Zuwen-
dungssteuer nach Massgabe des Abkommens. 

2) Die betroffene Person oder die Vertragspartei kann innerhalb von 
30 Tagen ab Zustellung gegenüber der Zahlstelle schriftlich erklären, dass 
sie mit dem relevanten Beleg zur abgeltenden Steuer nicht einverstanden 
ist. Die Zahlstelle bemüht sich mit der betroffenen Person oder der Ver-
tragspartei um eine einvernehmliche Lösung in Übereinstimmung mit 
dem Abkommen. Innerhalb von 60 Tagen ab Zustellung dieser schriftli-
chen Erklärung erstellt die Zahlstelle einen neuen Beleg oder bestätigt die 
Gültigkeit des ersten Belegs. 
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3) Ein Beleg gilt als genehmigt, sofern die betroffene Person oder die 
Vertragspartei nicht innerhalb von 30 Tagen ab Zustellung des neuen 
Belegs oder der Bestätigung der Gültigkeit des ersten Belegs bei der Steu-
erverwaltung schriftlich den Erlass einer Verfügung beantragt. Diese 
unterliegt der Beschwerde nach Art. 117 und 118 SteG. 

4) Eine zu Unrecht erhobene Steuer kann durch die Zahlstelle inner-
halb von fünf Jahren berichtigt werden. 

5) Die Organ-Zahlstelle kann entscheiden, von welcher Kontover-
bindung, an deren Vermögenswerten die identische betroffene Person 
über die entsprechende Vermögensstruktur nutzungsberechtigt ist, die 
Abführung der Zahlung erfolgt. Sie kann bei fehlenden flüssigen Mitteln 
durch Verkauf von Vermögenswerten die notwendige Liquidität herstel-
len. Die entsprechenden, zu verkaufenden Vermögenswerte wählt die 
Organ-Zahlstelle aus. 

6) Können durch die Massnahme nach Abs. 5 oder durch eine nach-
trägliche Einzahlung der betroffenen Person keine ausreichenden flüssi-
gen Mittel zur Leistung der Zahlung zur Verfügung gestellt werden, hat 
die Organ-Zahlstelle eine Meldung ohne Ermächtigung durchzuführen. 

Art. 20 

Überweisung an die Steuerverwaltung 

1) Die Zahlstellen überweisen die erhobene Steuer auf Zuwendungen 
innerhalb von vier Monaten nach Ablauf jedes Steuerjahres an die Steuer-
verwaltung. 

2) Sie geben bei der Überweisung an, wie die Beträge der Eingangs- 
oder Zuwendungssteuer nach dem Abkommen zuzuordnen sind. 

Art. 21 

Meldung 

1) Liegt eine ausdrückliche Ermächtigung durch die betroffene Per-
son oder die Vertragspartei vor, so übermittelt die Zahlstelle der Steuer-
verwaltung die im Abkommen festgehaltenen Informationen innerhalb 
von fünf Monaten nach Ablauf des Steuerjahres. 

2) Eine Ermächtigung zur Meldung von Zuwendungen kann durch 
die betroffene Person oder ihre Rechtsnachfolger widerrufen werden. 
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3) Zur einwandfreien Durchführung des Abkommens kann die Zahl-
stelle im Rahmen der Vertragsbeziehung mit dem Vertragspartner Rege-
lungen erlassen, welche Fristen für einen zulässigen Widerruf festlegen. 

4) Die Ermächtigung bleibt bis zum Eintreffen eines ausdrücklichen 
Widerrufs bei der Zahlstelle gültig. Der Widerruf ist nur gültig, wenn die 
widerrufende Person die anstelle der Meldung geschuldete Steuer gegen-
über der Zahlstelle sicherstellt. 

5) Die Zahlstelle kann eine bereits erfolgte Meldung spätestens bis 
zum Ablauf der Frist zur Übermittlung der Meldungen an die Steuer-
verwaltung (Abs. 1) widerrufen. Muss in diesem Fall eine Steuer erhoben 
werden, so hat die Zahlstelle diese unverzüglich an die Steuerverwaltung 
zu überweisen. 

Art. 22 

Überweisung und Übermittlung an die zuständige österreichische 
Behörde 

Die Steuerverwaltung hat der zuständigen österreichischen Behörde 
zu überweisen bzw. zu übermitteln: 
a) die erhaltene Steuer nach Abzug der Bezugsprovision innerhalb von 

fünf Monaten nach Ablauf des Steuerjahres; 
b) die Meldungen innerhalb von acht Monaten nach Ablauf des Steuer-

jahres. 

Art. 23 

Verjährung 

1) Der Anspruch gegenüber der Zahlstelle auf Überweisung der Steuer 
oder auf Übermittlung der Meldung verjährt fünf Jahre nach Ablauf des 
Steuerjahres, in dem die Steuer zu überweisen oder die Meldung zu 
übermitteln war. 

2) Die Verjährung wird durch jede auf die Geltendmachung der Steuer 
oder der Meldung gerichtete Amtshandlung unterbrochen, die einer 
Zahlstelle zur Kenntnis gebracht wird. Mit der Unterbrechung beginnt 
die Verjährung von neuem. 

3) Die Verjährung tritt spätestens zehn Jahre nach Ablauf des Steuer-
jahres ein, in dem die Steuer zu überweisen oder die Meldung zu über-
mitteln war. 
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V. Gemeinsame Bestimmungen zu Kapitel II bis IV 

Art. 24 

Organisation und Verfahren 

1) Die Steuerverwaltung erlässt alle Verfügungen und trifft alle Ent-
scheidungen, die für die Anwendung des Abkommens und dieses Gesetzes 
notwendig sind. 

2) Sie kann die Verwendung bestimmter Formulare auf Papier oder in 
elektronischer Form vorschreiben und Weisungen erlassen. 

Art. 25 

Statistik 

Die Steuerverwaltung führt Statistiken, soweit es zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben nach dem Abkommen und diesem Gesetz erforderlich ist. 

Art. 26 

Auskunftspflicht 

1) Zahlstellen haben der Steuerverwaltung Auskunft über alle Tatsa-
chen zu erteilen, die für die Umsetzung des Abkommens und dieses 
Gesetzes notwendig sind. 

2) Gesetzliche Vorschriften über Berufs- oder Geschäftsgeheimnisse 
stehen der Herausgabe der Informationen nach Abs. 1 nicht entgegen. 
Die Zahlstellen sind im entsprechenden Umfang von ihren Geheimhal-
tungspflichten entbunden. 

Art. 27 

Ermächtigung von Organ-Zahlstellen 

Ungeachtet der gesellschaftsrechtlichen und bankvertraglichen Rege-
lung des Vertretungs- oder Zeichnungsrechts ist die Organ-Zahlstelle zur 
Wahrnehmung der Verpflichtungen nach dem Abkommen und diesem 
Gesetz berechtigt und befugt, für die Vermögensstruktur oder Sitzgesell-
schaft, für die die Zahlstelleneigenschaft besteht, alle nötigen Rechts-
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handlungen vorzunehmen, insbesondere Verfügungen zu treffen oder 
Zahlungen anzuweisen. 

Art. 28 

Verantwortliche Zahlstellen 

1) Verantwortliche Zahlstelle ist: 
a) eine Bank-Zahlstelle, wenn: 

1. die betroffene Person als Vertragspartner Konto- oder Depot-
inhaber sowie nutzungsberechtigte Person der entsprechenden 
Vermögenswerte ist; 

2. die betroffene Person als nutzungsberechtigte Person von Vermö-
genswerten gilt, die von einer anderen natürlichen Person über ein 
Konto oder Depot bei einer Zahlstelle gehalten werden; 

3. die betroffene Person als nutzungsberechtigte Person von Vermö-
genswerten gilt, die von einer Sitzgesellschaft oder von einer Ver-
mögensstruktur gehalten werden; 

b) eine Organ-Zahlstelle, wenn es sich um in Liechtenstein verwaltete 
transparente oder intransparente Vermögensstrukturen handelt. 

2) Sind in die Durchführung des Abkommens bei Vermögensstruktu-
ren mit feststehenden wirtschaftlich Berechtigten, an denen eine betrof-
fene Person nutzungsberechtigt ist, sowohl eine Bank-Zahlstelle als auch 
eine Organ-Zahlstelle involviert, ist die Bank-Zahlstelle für die bei ihr 
verbuchten Vermögenswerte verantwortlich; die Organ-Zahlstelle trägt 
die Gesamtverantwortung für die Regularisierung aller Vermögenswerte, 
die von dieser Vermögensstruktur gehalten werden. Die von der Bank-
Zahlstelle einbehaltene Einmalzahlung ist lediglich vorläufig und durch 
die für die Durchführung von Teil 2 des Abkommens verantwortliche 
Organ-Zahlstelle zu überprüfen und auf den zu erhebenden Gesamtbe-
trag der Einmalzahlung in Anrechnung zu bringen. Im Falle der freiwil-
ligen Meldung ist die von der Bank-Zahlstelle an die Steuerverwaltung 
erstattete Mitteilung ebenso vorläufig und durch die Organ-Zahlstelle im 
Rahmen ihrer entsprechenden freiwilligen Meldung zu berücksichtigen. 
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Art. 29 

Meldepflicht von Versicherungsgesellschaften 

1) Die Versicherungsgesellschaften erstatten eine Meldung an die Zahl-
stellen, falls von diesen Zahlstellen für betroffene Personen Versiche-
rungsverträge gehalten bzw. verwaltet werden, die als Lebensversiche-
rungsmäntel im Sinne von Art. 2 Abs. 1 Bst. f des Abkommens gelten. 
Gleichzeitig mit dieser Meldung ist der Zahlstelle die nutzungsberechtigte 
Person des Lebensversicherungsmantels mitzuteilen. 

2) Hinsichtlich der Meldepflichten nach dem Abkommen und diesem 
Gesetz sind die Versicherungsgesellschaften vom Versicherungsgeheimnis 
entbunden. 

Art. 30 

Verzugszins 

1) Auf Einmalzahlungen, abgeltenden Steuern und Zahlungen betref-
fend intransparenter Vermögensstrukturen, die der Steuerverwaltung 
verspätet überwiesen werden, ist ohne Mahnung ein Verzugszins nach 
Ablauf der in diesem Gesetz festgelegten Fristen bis zum Datum des 
Eingangs geschuldet. 

2) Der Zinssatz beträgt 0.5 % für jeden vollen Monat. 

VI. Dem Anwendungsbereich des Abkommens entzogene 
Vermögenswerte 

Art. 31 

Statistische Erhebung betreffend Zielstaaten 

1) Die Bank-Zahlstellen melden der Steuerverwaltung spätestens neun 
Monate nach dem Stichtag 3, d.h. 28. Februar 2015, die folgenden statisti-
schen Angaben: 
a) die Anzahl der betroffenen Personen, die ihr Konto oder Depot zwi-

schen der Unterzeichnung und dem Inkrafttreten des Abkommens 
aufgelöst haben, aufgeteilt nach Zielstaat oder -territorium, wohin die 
Vermögenswerte verschoben wurden; 
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b) das Volumen der Vermögen, die von betroffenen Personen, die ihr 
Konto oder Depot zwischen der Unterzeichnung und dem Inkraft-
treten des Abkommens aufgelöst haben, verschoben wurden, aufge-
teilt nach Zielstaat oder -territorium, wohin die Vermögenswerte ver-
schoben wurden. 

2) Verschiebt eine betroffene Person ihre im Zeitpunkt der Unter-
zeichnung bei einer Zahlstelle verbuchten oder verwalteten Vermögens-
werte in verschiedene Staaten oder Territorien, so: 
a) wird sie bei der Zählung der betroffenen Person dem Staat oder Ter-

ritorium zugeteilt, wohin sie den grössten Betrag verschoben hat; 
b) werden die verschobenen Vermögenswerte bei der Zählung der Vo-

lumen auf die Staaten und Territorien aufgeteilt, in die sie verschoben 
wurden. 

3) Die Bank-Zahlstellen erstellen die statistischen Angaben gestützt 
auf die Bewertung der Vermögenswerte am Tag der jeweiligen Überwei-
sung. 

VII. Kontrolle und Verfahrensvorschriften 

Art. 32 

Kontrollen im Sinne von Art. 41 des Abkommens 

1) Die Steuerverwaltung überprüft die Erfüllung der Pflichten der 
Zahlstellen im Zusammenhang mit der Durchführung des Abkommens. 

2) Sie kann zur Durchführung der Kontrollen auch Wirtschaftsprüfer 
oder Revisionsgesellschaften beauftragen. Die Kosten der beauftragten 
Dritten trägt das Land. Die Kosten der beauftragten Dritten haben sich 
dabei nach den anwendbaren branchenüblichen Tarifen zu richten und 
müssen in Bezug auf den Zweck der Kontrolltätigkeit verhältnismässig 
sein. 

3) Sie kann zur Abklärung des Sachverhaltes: 
a) die Geschäftsbücher, die Belege und andere Urkunden der Zahlstelle 

an Ort und Stelle überprüfen oder deren Herausgabe verlangen; 
b) Auskünfte schriftlich und mündlich einholen; 
c) Vertreter der Zahlstelle zur Einvernahme vorladen. 
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4) Stellt sie fest, dass die Zahlstelle ihren Pflichten nicht oder mangel-
haft nachgekommen ist, so gibt sie ihr Gelegenheit, zu den festgelegten 
Mängeln Stellung zu nehmen. 

5) Können sich die Zahlstellen und die Steuerverwaltung nicht einigen, 
so erlässt die Steuerverwaltung eine Verfügung. 

6) Auf Antrag erlässt die Steuerverwaltung eine Feststellungsverfü-
gung über: 
a) die Zahlstelleneigenschaft; 
b) die Grundlagen der Erhebung der Einmalzahlung, der abgeltenden 

Steuer oder der Steuern bei intransparenten Vermögensstrukturen; 
c) den Inhalt der Meldungen nach Art. 7, 14, 18 oder 21; 
d) den Inhalt der Bescheinigungen. 

7) Die Steuerverwaltung erarbeitet jährlich einen zusammenfassenden 
Bericht über die wichtigsten Ereignisse der im Vorjahr durchgeführten 
Kontrollen und übermittelt diesen der zuständigen österreichischen Be-
hörde. Sie verfasst den Bericht so, dass keine Rückschlüsse auf einzelne 
Zahlstellen, Vermögensstrukturen oder betroffene Personen möglich sind. 

Art. 33 

Kontrollen im Sinne von Art. 42 des Abkommens bei Organ-Zahlstellen 

1) Die Kontrolle im Sinne von Art. 42 des Abkommens bei Organ-
Zahlstellen erfolgt im Rahmen der Kontrollen nach dem Sorgfaltspflicht-
gesetz, sofern diese Kontrollen durch unabhängige Dritte durchgeführt 
werden. Die Bestellung der unabhängigen Dritten erfolgt durch die Fi-
nanzmarktaufsicht. 

2) In den übrigen Fällen erfolgt die Kontrolle in einem separaten 
Kontrollverfahren. Die Bestellung der Prüfer erfolgt unter sinngemässer 
Anwendung der Bestimmungen des Sorgfaltspflichtgesetzes durch die 
Steuerverwaltung. 

3) Die beauftragten Dritten unterliegen der Geheimhaltungspflicht 
nach Art. 37. 

4) Die Kosten der beauftragten Dritten tragen die kontrollierten Or-
gan-Zahlstellen. Die Kosten der beauftragten Dritten haben sich dabei 
nach den anwendbaren branchenüblichen Tarifen zu richten und müssen 
in Bezug auf den Zweck der Kontrolltätigkeit verhältnismässig sein. 
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5) Die Organ-Zahlstellen haben den beauftragten Dritten unbeschränk-
ten Zugang zu allen Informationen zu gewähren, die sie zur Durchfüh-
rung der Kontrollen benötigen. 

Art. 34 

Kontrollen im Sinne von Art. 43 des Abkommens bei Organ-Zahlstellen 

1) Die Kontrolle im Sinne von Art. 43 des Abkommens bei Organ-
Zahlstellen erfolgt durch den Prüfungsausschuss. 

2) Der Prüfungsausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung. 

3) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses unterliegen der Geheim-
haltungspflicht nach Art. 37. 

4) Die Organ-Zahlstellen übermitteln der Steuerverwaltung die für 
die durch den Prüfungsausschuss durchzuführenden Kontrollen erfor-
derlichen Informationen und Unterlagen. 

5) Die Unterlagen und Daten der Kontrollen dürfen vorbehaltlich 
Abs. 6 ausschliesslich im Inland verarbeitet und gelagert werden. 

6) Kommt der Prüfungsausschuss zum Ergebnis, dass es sich bei einer 
Vermögensstruktur nicht um eine intransparente Vermögensstruktur 
handelt oder dass die Steuern nach Teil 4 des Abkommens nicht ord-
nungsgemäss entrichtet wurden, sind die Informationen und Unterlagen 
nach Abs. 4 unter sinngemässer Anwendung des Steueramtshilfegesetzes 
von der Steuerverwaltung an die zuständige österreichische Behörde zu 
übermitteln. 

7) Die Regierung erlässt nähere Bestimmungen zum Prüfungsaus-
schuss mit Verordnung, insbesondere zu dessen Bestellung, Entschädi-
gung, Prüfungsverfahren sowie Berichterstattung. 

Art. 35 

Anwendbares Verfahrensrecht 

Soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, ist das Gesetz über die 
allgemeine Landesverwaltungspflege (LVG) anwendbar. 
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Art. 36 

Rechtsmittel 

1) Gegen Verfügungen der Steuerverwaltung nach diesem Abschnitt 
kann innert 30 Tagen ab Zustellung schriftlich Einsprache erhoben werden. 

2) Die Einsprache hat die Anträge zu enthalten und die zur Begrün-
dung dienenden Tatsachen anzugeben. 

3) Wurde gültig Einsprache erhoben, so überprüft die Steuerverwal-
tung die Verfügung ohne Bindung an die gestellten Anträge und erlässt 
eine begründete Einspracheentscheidung. 

4) Auf die Rechtsmittel und das Verfahren finden die Bestimmungen 
die Art. 117 und 118 SteG sinngemäss Anwendung. 

Art. 37 

Geheimhaltungspflichten 

1) Wer mit dem Vollzug der Bestimmungen des Abkommens und 
dieses Gesetzes betraut ist oder zu deren Vollzug beigezogen wird, un-
terliegt dem Amtsgeheimnis und hat gegenüber anderen Amtsstellen und 
Privaten über die in Ausübung dieser Tätigkeit gemachten Wahrneh-
mungen Stillschweigen zu bewahren und Einsicht in amtliche Akten zu 
verweigern. 

2) Keine Geheimhaltungspflicht besteht: 
a) für die Steuerverwaltung bei Meldungen und Erteilung von Auskünf-

ten an die zuständige österreichische Behörde nach dem Abkommen 
und diesem Gesetz; 

b) gegenüber Organen der Rechtspflege, die mit dem Vollzug dieses 
Gesetzes betraut sind; 

c) gegenüber Organen der Rechtspflege, der Staatsanwaltschaft und der 
Landespolizei bei der Untersuchung von gerichtlich strafbaren Hand-
lungen; 

d) gegenüber der Finanzmarktaufsicht bei Meldungen nach Art. 47; 
e) soweit dafür eine gesetzliche Grundlage besteht. 

3) Feststellungen über Dritte, die anlässlich einer Kontrolle nach Art. 32 
Abs. 2 einer Zahlstelle gemacht werden, dürfen nur für die Durchfüh-
rung des Abkommens verwendet werden. 
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Art. 38 

Aufsichts- und Disziplinarmassnahmen 

Verstossen Organ-Zahlstellen in schwerwiegender Weise oder wie-
derholt gegen die Verpflichtungen nach dem Abkommen oder diesem 
Gesetz, meldet dies die Steuerverwaltung den für die Verhängung von 
Aufsichts- und Disziplinarmassnahmen gegen die Organ-Zahlstellen zu-
ständigen Behörden und Stellen. 

VIII. Strafbestimmungen 

Art. 39 

Hinterziehung, Verletzung der Meldepflicht 

Von der Steuerverwaltung wird mit Busse bis zu 250 000 Franken be-
straft, wer vorsätzlich zum eigenen Vorteil oder zum Vorteil einer anderen 
Person: 
a) eine Hinterziehung begeht, indem er: 

1. der Pflicht zur Erhebung der Einmalzahlung, der abgeltenden 
Steuer auf Kapitaleinkünfte oder der Steuer bei intransparenten 
Vermögensstrukturen nicht nachkommt, oder 

2. die Einmalzahlung, die abgeltende Steuer auf Kapitaleinkünfte 
oder die Steuer bei intransparenten Vermögensstrukturen nicht 
der Steuerverwaltung überweist; 

b) die Pflicht zur Meldung nach Art. 7, 14, 18 oder 21 verletzt; 
c) eine unrichtige Meldung über das Vorliegen der Voraussetzungen für 

intransparente Vermögensstrukturen im Sinne von Art. 18 Abs. 2 er-
stattet. 

Art. 40 

Gefährdung der Einmalzahlung, der abgeltenden Steuer auf 
Kapitaleinkünfte oder der Steuer bei intransparenten 

Vermögensstrukturen und der Meldung 

Von der Steuerverwaltung wird mit Busse bis zu 20 000 Franken be-
straft, wer die Durchführung des Abkommens und dieses Gesetzes ge-
fährdet, indem er vorsätzlich oder fahrlässig: 



25 

a) der Pflicht zur Anmeldung nach Art. 3 nicht nachkommt; 
b) im Verfahren zur Erhebung der Einmalzahlung, der abgeltenden 

Steuer auf Kapitaleinkünfte oder der Steuer bei intransparenten Ver-
mögensstrukturen oder zur Übermittlung von Meldungen der Pflicht 
zur Einreichung von Aufstellungen und Abrechnungen, zur Erteilung 
von Auskünften und zur Vorlage von Belegen nicht nachkommt; 

c) als zur Einmalzahlung, zur abgeltenden Steuer auf Kapitaleinkünfte 
oder zur Zahlung der Steuer bei intransparenten Vermögensstrukturen 
oder zur Übermittlung von Meldungen verpflichtete Zahlstelle eine 
unrichtige Abrechnung aufstellt oder unrichtige Auskünfte erteilt; 

d) der Pflicht zur ordnungsgemässen Führung und Aufbewahrung der 
Geschäftsbücher und Belege nicht nachkommt; 

e) die ordnungsgemässe Durchführung einer Kontrolle erschwert, behin-
dert oder verunmöglicht; 

f) den Anforderungen an die Überweisung der Einmalzahlung, der ab-
geltenden Steuer auf Kapitaleinkünfte oder der Steuer bei intranspa-
renten Vermögensstrukturen oder an die Übermittlung der Meldun-
gen nicht nachkommt. 

Art. 41 

Ordnungswidrigkeiten 

Von der Steuerverwaltung wird mit Busse bis zu 5 000 Franken be-
straft, wer vorsätzlich oder fahrlässig: 
a) dem Abkommen, diesem Gesetz, einer Ausführungsverordnung oder 

allgemeinen Weisungen zuwiderhandelt; 
b) gegen eine an ihn gerichtete amtliche Verfügung verstösst, welche auf 

die Strafandrohung dieses Artikels hinweist. 

Art. 42 

Verwaltungsstrafbot 

1) In einem Verfahren nach Art. 40 (Gefährdung der Einmalzahlung, 
der abgeltenden Steuer auf Kapitaleinkünfte oder der Steuer bei intranspa-
renten Vermögensstrukturen und der Meldung) oder Art. 41 (Ord-
nungswidrigkeiten) kann die Steuerverwaltung bei klarer Sach- und 
Rechtslage ein Verwaltungsstrafbot erlassen. 



26 

2) Soweit in diesem Gesetz keine abweichenden Vorschriften bestehen, 
finden die Art. 147 bis 149 LVG sinngemäss Anwendung. 

3) Wird in einem Verwaltungsstrafbot eine Busse bis zu 5 000 Fran-
ken ausgesprochen, so ist statt des Einspruches (Art. 149 LVG) nur mehr 
das Rechtsmittel der Beschwerde an die Landessteuerkommission zulässig. 
Die Beschwerdefrist beträgt 14 Tage ab Zustellung des Verwaltungsstraf-
botes. 

Art. 43 

Rechtsmittel 

1) Verwaltungsstrafentscheidungen der Steuerverwaltung in Verfah-
ren nach Art. 39 (Hinterziehung, Verletzung der Meldepflicht) oder nach 
Art. 40 (Gefährdung der Einmalzahlung, der abgeltenden Steuer auf 
Kapitaleinkünfte oder der Steuer bei intransparenten Vermögensstrukturen 
und der Meldung) oder Art. 41 (Ordnungswidrigkeiten) können binnen 
14 Tagen ab Zustellung bei der Landessteuerkommission angefochten 
werden. 

2) Beschwerdeentscheidungen der Landessteuerkommission können 
binnen 14 Tagen ab Zustellung beim Verwaltungsgerichtshof angefochten 
werden. 

Art. 44 

Ergänzende Verfahrensvorschriften 

In einem Verfahren nach Art. 39 (Hinterziehung, Verletzung der 
Meldepflicht) oder nach Art. 40 (Gefährdung der Einmalzahlung, der 
abgeltenden Steuer auf Kapitaleinkünfte oder der Steuer bei intranspa-
renten Vermögensstrukturen und der Meldung) oder Art. 41 (Ord-
nungswidrigkeiten) finden, soweit in diesem Gesetz keine abweichenden 
Vorschriften bestehen, die Art. 152 bis 159 LVG sinngemäss Anwen-
dung. 
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Art. 45 

Verantwortlichkeit bei juristischen Personen 

1) Werden die Widerhandlungen durch eine juristische Person began-
gen, so wird die juristische Person gebüsst. 

2) Für die verhängten Bussen haften die handelnden Organe, sofern 
die Busse von der juristischen Person nicht bezahlt wird. 

Art. 46 

Verjährung 

1) Die Strafverfolgung und die Strafvollstreckung verjähren bei Wider-
handlungen nach Art. 39 bis 41 in fünf Jahren. 

2) Die Verjährung der Strafverfolgung beginnt nach Ablauf des Jahres, 
in welchem die Gesetzesverletzung letztmals begangen wurde. Sie ist 
gehemmt, solange die tatverdächtige Person im Ausland ist. Die Verjäh-
rung wird durch jede gegen die tatverdächtige Person gerichtete Untersu-
chungshandlung der Steuerverwaltung unterbrochen. Nach jeder Unter-
brechung beginnt die Verjährungsfrist von neuem. Die ursprüngliche 
Verjährungsfrist kann nicht mehr als verdoppelt werden. 

3) Die Verjährung der Strafvollstreckung beginnt mit dem rechtskräf-
tigen Abschluss des Strafverfahrens. Sie ist gehemmt, solange die Strafe 
im Inland nicht vollzogen werden kann. Die Verjährung des Strafvollzu-
ges wird durch jede gegen die verurteilte Person gerichtete Vollstre-
ckungshandlung der Steuerverwaltung unterbrochen. Nach jeder Unter-
brechung beginnt die Verjährungsfrist von neuem. Die ursprüngliche 
Verjährungsfrist kann nicht mehr als verdoppelt werden. 

Art. 47 

Mitteilungspflicht an die Aufsichtsbehörde 

Bei Strafverfahren gegen Zahlstellen, die der Finanzmarktaufsicht un-
terstehen, hat die Steuerverwaltung die Finanzmarktaufsicht über die 
Einleitung sowie Einstellung von Strafverfahren zu informieren sowie ihr 
eine Ausfertigung rechtskräftiger Entscheidungen bzw. Urteile zu über-
mitteln. 
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IX. Schlussbestimmungen 

Art. 48 

Durchführungsverordnungen 

Die Regierung erlässt die zur Durchführung dieses Gesetzes notwen-
digen Verordnungen. 

Art. 49 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Abkommen in Kraft. 

In Stellvertretung des Landesfürsten: 
gez. Alois 
Erbprinz 

gez. Adrian Hasler 
Fürstlicher Regierungschef 
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